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RS OGH 1925/10/13 1Ob638/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1925

Norm

AO §11

AO §21

Rechtssatz

Der gegen den Ausgleichsschuldner bestehende Anspruch auf Zurückstellung der ihm in Verwahrung gegebenen

Wertpapiere oder auf Übergabe gleichartiger Wertpapiere wird dadurch nicht berührt, daß der Gläubiger von dem

Rechte auf Ersatzaussonderung nach § 21 Abs 2 AO keinen Gebrauch gemacht hat.
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